
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/3/19 2000/12/0110
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2003

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

Norm

DP/Stmk 1974 §67 Abs4 litb;

LBG Stmk 1974 §2 Abs1;

Rechtssatz

Im E vom 1. Juli 1998, 97/12/0347, hat der Verwaltungsgerichtshof ausgesprochen, dass für den höheren Wert einer

Dienstleistung (Verwendung), der üblicherweise in der Bezahlung seinen Niederschlag =ndet, die inhaltliche Bedeutung

der Tätigkeit maßgebend ist. Dieser Wert kann also nicht dadurch erhöht werden, dass zeitliche Mehrleistungen

erbracht werden oder die Tätigkeit unter erschwerten oder besonders gefährlichen Bedingungen geleistet werden

muss; jenen Mehrleistungen also, die in der Regel durch Nebengebühren abgegolten werden, kommt daher in der

Frage der Höherwertigkeit der Verwendung grundsätzlich keine entscheidende Bedeutung zu. Das Besoldungssystem

der öEentlich Bediensteten ist im Wesentlichen an der Vorbildung, dem Laufbahngedanken und der Leistung, die auch

insbesondere die zu tragende Verantwortung mit einschließt, orientiert. Hinsichtlich des letztgenannten

Gesichtspunktes scheiden Mehrleistungen, die durch Nebengebühren abzugelten wären, für die Beurteilung der

Höherwertigkeit einer Tätigkeit von vornherein aus.
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